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Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

1. 4. Nachtragssatzung vom 18.12.2014 zur Hauptsatz ung der Stadt Hilden vom 08.02.2008 
 
Aufgrund des §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgende 
4. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Hilden beschlossen: 
 
 

§ 1 Änderung von Vorschriften  
 
§ 18 Abs. 2 der Hauptsatzung enthält folgende Fassung  
 
Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Hilden erfolgt auf der Homepage der Stadt 
Hilden. 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese 4. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Hilden tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Hilden wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Verordnung nach 
Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 18.12.2014 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 

 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  04. 18.   17.   30.   16. 

Haupt- und Finanzausschuss   04.  06.    02.   02. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  20.    03.     27.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  19.      27.     10. 

Integrationsrat             

Jugendhilfeausschuss  19.    11.      03. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  09.           

Personalausschuss  09.           

Rechnungsprüfungsausschuss   23.          

Schul- und Sportausschuss  11.    10.      09. 

Sozialausschuss  23.    08.     30.  

Stadtentwicklungsausschuss 14. 18.  29.  24.  26. 2 3.  25.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  11.       09.  18.  
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Bekanntmachung der Neuen Energien Hilden GmbH 
 

2. Jahresabschluss 2013 
 
Die Gesellschafterversammlung der Neue Energien Hilden GmbH hat am 15.12.2014 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2013, mit einem Ergebnis von -3.073,75 €. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des 
Rumpfgeschäftsjahres festgestellt. Der Verlustausgleich wird von den Stadtwerke Hilden GmbH über-
nommen. 
 
Die mit der Abschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 
AG WPG hat am 16. April 2014 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

"Wir haben den Jahresabschluss- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Neue Energien Hilden 
GmbH, Hilden, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. Dezember bis 31. Dezember 2013 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtliehen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags liegen in der Verantwortung des Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzuge-
ben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die und die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Geschäftsführers sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
 
Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen Jahres-
abschluss und Lagebericht 2013 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im 
Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Hilden GmbH zur Einsichtnahme bereit. 
 
 

Hilden, den 15. Dezember 2014 
Martin Sasonow 
Geschäftsführer 
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Öffentliche Ausschreibung der Stadt Hilden 
 

3. Abbruch und Neubau einer Lärmschutzwand 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Abbruch einer ca. 45 m langen Lärmschutzwand aus Holz, ca. 123 qm Lieferung und Montage einer 
Lärmschutzwand aus Stahl 
 
Beginn der Arbeiten:  16.KW 2015 
Ende der Arbeiten:  18.KW 2015 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 16.12.2014  bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 21.01.2015, 10:00 Uhr,  bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 21.01.2015, 10:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Ne-
benangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen, 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen, 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind, 

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen, 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung, 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal, 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes. 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 
Die Bieter sind bis zum 18.02.2015 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 
 


